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Beschlussvorschlag: 
 
Auf der Grundlage des § 71 Abs. 2 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern in 
Verbindung mit dem Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 05.04.04 der Stadtwirtschaft Neubrandenburg 
GmbH werden durch die Stadtvertretung Neubrandenburg folgende Aufsichtsratsmitglieder entsandt: 
 
Lfd. 
Nr. 

Name Vorname Fraktion/ZG 

 
1. Jeschke Günter ZG 1 
2. Kreutzer Jens DIE LINKE 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine 
 
 
Begründung: 
 
Entsprechend dem gültigen Gesellschaftsvertrag wird durch die Stadtvertretung Neubrandenburg zwei 
Aufsichtsratsmitglieder entsandt. 
 
Die Besetzung der Aufsichtsratsmandate erfolgt analog zu den Ausschüssen nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl (Verfahren nach Hare-Niemeyer). Es bestehen zwei Zählgemeinschaften für die Besetzung der 
Aufsichtsratsmandate – eine Zählgemeinschaft der Fraktion der CDU mit Ratsfrau Cornelia Rambow und mit 
den Ratsherren Dr. Eckhard Krause und Steffen May (ZG 1; 16 Sitze) und eine Zählgemeinschaft der 
Ratsherren Michael Nötzel, Andrè Sandmann, Kilian Schneider und Hans-Jürgen Schulz (ZG 2; 4 Sitze). 
 
Es steht der ZG 1 und der Fraktion DIE LINKE je 1 Mandat zu. 
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